
stimmte Passagen streichungswürdig sind. Entspricht das der 
Würde dieses Hauses, daß es ein Gesetz vorgelegt bekommt, wo 
viele Passagen gar nicht erst in Kraft treten, oder ist das nur eine 
Nachlässigkeit? Beides spricht nicht gerade für die Qualität der 
Regierung der CDU.

Auf weitere Unstimmigkeiten möchte ich hier nicht weiter 
eingehen.

Die Fraktion der F.D.P. empfiehlt, dieses Gesetz in den Aus
schuß zu überweisen und dort gründlich zu überarbeiten bzw. 
die Bundesrechtsanwaltsordnung nur mit den dringend notwen
digen Ergänzungen, die für die Ostländer erforderlich sind, in 
Kraft zu setzen.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Als nächste spricht für die Fraktion CDU/DA die 
Abgeordnete Kögler.

Frau Kögler für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe außer
dem den ausdrücklichen Auftrag, für die DSU zu sprechen.

'—^ Der vorliegende Entwurf ist im Hinblick auf die anstehende 
Einheit am 3. Oktober 1990 nicht mehr aktuell. Es ist eigentlich 
bedauerlich, daß erst seit gestern morgen der Entwurf dieses Ge
setzes den Abgeordneten der Volkskammer bekanntgegeben 
wurde. Ich habe eigentlich schon längst darauf gewartet - das 
können Sie sich vorstellen - als eine, die aus diesem Berufsstand 
kommt.

Um so entsetzter war ich eigentlich auch, als ich bereits im 
Einigungsvertrag einige Passagen fand, die sich genau im Wi
derspruch zu der Regelung befinden, die hier in diesem Entwurf 
vorhanden ist. Aber alles ist in letzter Minute gekommen. Und 
diesen Gesetzesentwurf hätte ich mir eigentlich vom Justizmini
sterium, wo ja offensichtlich die Gesetzgebungskommission an
gesiedelt gewesen ist, zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt ge
wünscht.

(Schwacher Beifall)

Wenn man so unmittelbar vor der Einheit steht, dann wäre es 
erforderlich, daß man eine Regelung schafft, die es einerseits er
möglicht, den hier im Lande ansässigen Anwälten eine Weiter
existenz zu sichern. Mir erscheint es ausreichend, ein Gesetz zu 

rerabschieden, das eben dieses ermöglicht. Es muß gesichert 
' sein, daß die bisherige Ausbildung anerkannt wird, die Zulas

sungsmodalität der Vergangenheit andererseits in Übereinstim
mung gebracht wird mit der neu zu regelnden Zulassung über 
die Oberlandesgerichte.

Wichtig ist auch, daß die Formen der anwaltlichen Tätigkeit 
geregelt werden und so bei einer gemeinsam zu ordnenden 
Berufsordnung in der Bundesrepublik mit übernommen werden 
können.

Das betrifft insbesondere die Möglichkeit der Niederlassun
gen in eigener Praxis, in Bürogemeinschaften, in Sozietäten und 
als Anwalt, der bei einem anderen Anwalt angestellt ist.

Es muß die Zulassung von Rechtsanwälten in einer GmbH, 
wie im Gesetzentwurf vorgesehen, ermöglicht werden. Aber das 
ist andererseits ein Problem, weil, so wie es jetzt geregelt ist, die 
Unabhängigkeit des Anwaltsstandes und das Vertrauensver
hältnis zwischen Mandanten und Anwälten nicht in ausreichen
der Weise gesichert zu sein scheint.

Eine Beschränkung der Haftung ist mit den traditionellen Be
rufspflichten des Anwalts nicht ohne weiteres in Übereinstim
mung zu bringen. Ich kann aber meinem Vorredner nicht in die
sem Umfange folgen, daß man das überhaupt nicht ermöglichen

sollte. Es muß aber, wie gesagt, in eine konkrete Form gebracht 
werden. Die bisherige Regelung auch in der Bundesrepublik ist 
nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Wirtschaft ist weiter 
vorangeschritten, und es ist im europäischen und auch im außer
europäischen Raum üblich, in großen Wirtschaftseinheiten zu
sammenzuarbeiten. Eine Beschränkung des Risikos ist daher 
einerseits angezeigt. Ansonsten würde der Anwalt, der in einer 
solchen Wirtschaftseinheit arbeitet, größeren Risiken ausge
setzt sein.

Das andere Problem ist, daß dieses Gesetz, so wie es jetzt gere
gelt ist, den Einzelanwalt benachteiligt. Der Einzelanwalt haftet 
in voller Höhe. Das entspricht dem bisherigen Berufsstand, auch 
dem Verständnis für diesen Berufsstand. Und das führt zum Bei
spiel - und das ist in diesem Gesetz auch geregelt - dazu, daß er 
dann, wenn er Vermögensverlust erleidet, seinen Beruf nicht 
mehr ausüben kann. Also eine Benachteiligung der Einzelanwäl
te.

Wichtig erscheint mir auch die Regeung des Lokalisierungs
prinzips. Das ist in dieses Gesetz aufgenommen. Bisher war je
der Anwalt in der DDR an jedem Gericht in der DDR zugelassen. 
In Anspruch genommen wurde diese Möglichkeit eigentlich - 
das zeigt meine langjährige Berufserfahrung - in recht wenigen 
Fällen, da dies ohnehin immer eine Frage des Aufwands gewe
sen ist. Übernahmen von Mandaten außerhalb des Wohnsitzes 
bzw. des Sitzes der Praxis waren lediglich dem Umstand ge
schuldet, daß es eben nicht mehr als 600 Anwälte in unserem 
Lande gab und daß eben dann durchaus gelegentlich Bedürfnis 
in anderen Bezirken oder anderen Kreisen bestanden hat.

Die Lokalisierung, das heißt die gesetzliche Beschränkung der 
Prozeßvertretung in der Zivilgerichtsbarkeit auf das Landge
richt der Zulassung, dient zweifellos der Rechtspflege. Das Ziel 
des Gesetzgebers, das anwaltliche Dienstleistungsangebot qua
litativ und quantitativ regional gleichmäßig zu verteilen, ist also 
auch durch neue Kommunikationsmittel keineswegs gegen
standslos geworden. Das Lokalisierungsprinzip gewährleistet, 
daß jeder Bürger anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen kann, 
und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten und 
der Rechtsanwaltschaft.

Es ist notwendig, daß das Lokalisierungsprinzip, das ich also 
aus den genannten Gründen vertrete - auch noch aus weiteren 
Gründen, weil damit wirklich ein Weiterbestand der Existenz 
der bisher zugelassenen Anwälte ermöglicht wird und eben an
dere Anwälte, die nicht ihren Wohnsitz in dem Gebiet haben, in 
der gewünschten Weise ferngehalten werden insoweit gelok- 
kert wird, als überörtliche Sozietäten zugelassen werden sollten. 
Überörtliche Sozietäten gewährleisten also, daß die am Ort an
sässigen Mitglieder einerseits Gerichtstermine wahrnehmen 
können und daß ansonsten Ortsfremde nicht den Berufsstand, 
der hier ansässig ist, in Frage stellen.

Immerhin ist es jetzt so, daß wir wohl 1400 Anwälte in der DDR 
haben und in der Bundesrepublik 55 000 vorhanden sind. Und 
was das nach dem 3. Oktober bedeuten würde, wenn also das 
Recht der Bundesrepublik, also auch das Anwaltschaftsgesetz, 
in dieser Form übernommen würde, das kann man sich vorstel
len. Also in dieser Weise kann es nicht gewünscht sein, und da 
muß ich einfach für den Anwaltsstand hier im Lande ein Wort 
einlegen. Es ist sicher so, daß also auch die Anwälte in der Bun
desrepublik Arbeitsmöglichkeiten haben sollen. Wir sind auch 
darauf angewiesen, und ich denke, daß bei einer Öffnung, näm
lich durch überörtliche Sozietäten, diese Möglichkeit geschaffen 
wird.

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich in der Bundesre
gierung die Meinung durchgesetzt, daß die Anwaltschaft selbst 
Vorschläge zur Neuordnung ihres Berufsrechts machen soll. 
Der Deutsche Anwaltsverein und die Deutsche Bundesanwalts
kammer hatten vereinbart, einen gemeinsamen Entwurf eines 
Rechtsanwaltsgesetzes vorzulegen. Soweit mir bekannt ist, ist 
das seit dem Mai oder seit Juli der Fall. Bisher ist wohl noch nie
mand aus der DDR dazu einbezogen worden. Aber dieses Gesetz, 
das in einer gekürzten Form verabschiedet werden sollte, wäre 
eine Grundlage für das überhaupt neu zu ordnende Anwalts
recht im geeinten Deutschland.
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